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Sehr geehrter Herr Bundesminister,  

1 VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 19. März 2009 notifizierten die deutschen Behörden der 
Kommission aus Gründen der Rechtssicherheit die Maßnahmen der Länder Berlin und 
Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung des Ausbaus des 
Flughafens Berlin Brandenburg International (nachstehend „BBI“). Diese Notifizierung 
wurde unter der Nummer N 167/2009 registriert.  

(2) Obschon die Finanzierung des Flughafens BBI der Kommission notifiziert wurde, 
wurde die Maßnahme als nicht notifizierte Beihilfemaßnahme unter der Nummer 
NN 25/2009 registriert, da ein Teil der Finanzierung bereits gewährt wurde und/oder 
unwiderruflich rechtlich zugesagt wurde, bevor die Kommission hinsichtlich der 
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt Stellung nehmen konnte. 

(3) Die deutschen Behörden legten am 29. April 2009 weitere Informationen vor.  

(4) In dieser Sache gingen ferner Beschwerden von Privatpersonen ein, wonach die 
Behörden die Gewährung unzulässiger staatlicher Beihilfen im Zusammenhang mit der 
Finanzierung des Ausbaus des Flughafens BBI planten.  
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2 BESCHREIBUNG DER MASSNAHME 

2.1 Derzeitiges Berliner Flughafensystem und Vorgeschichte des Investitionsprojekts  

(5) Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 befand sich Berlin mit drei 
Flughäfen in einer ganz besonderen Lage. Bedingt war dies durch die Teilung der Stadt 
in einen Westteil und einen Ostteil. Die beiden Flughäfen im Westteil waren Tempelhof1 
und Tegel2. Der Flughafen im Ostteil der Stadt war Berlin-Schönefeld3.  

(6) Eigentümer und Betreiber der drei Berliner Flughäfen ist die Flughafen Berlin 
Schönefeld GmbH (nachstehend „FBS“). Gesellschafter der FBS sind derzeit die 
Länder Berlin und Brandenburg (je 37 % der Anteile) und die Bundesrepublik 
Deutschland (26 % der Anteile).   

(7) Da die Flughafenkapazität erweitert werden musste4, wurden Gespräche über die 
Errichtung eines neuen einzigen Flughafens für die Bundeshauptstadt aufgenommen. 
Einzig der Flughafen Berlin-Schönefeld liegt mit guter Straßen- und 
Schienenverkehrsanbindung und einer geringeren Lärmbelastung der Bevölkerung 
außerhalb des Stadtzentrums. Folglich kam die Idee auf, den Flughafen Berlin-
Schönefeld auszubauen und zu modernisieren, um neue Kapazitäten zu schaffen. 

                                                

1  Der Flughafen Tempelhof wurde 1923 eröffnet und war wegen der Kürze der Start- und Landebahn nur 
von kleineren Flugzeugen nutzbar. Er konnte den Anforderungen an einen modernen Flughafen aufgrund 
seines Alters nicht mehr gerecht werden (z. B. fehlende Fluggastbrücken). Außerdem handelt es sich um 
eine denkmalgeschützte Anlage, die daher nicht ohne weiteres modernisiert werden darf. Die Lage des 
Flughafens inmitten von Wohngebieten macht außerdem eine Erweiterung unmöglich. Der Betrieb des 
Flughafens Tempelhof wurde am 30. Oktober 2008 eingestellt.  

2  Der Flughafen Tegel ist ebenfalls an seiner Kapazitätsgrenze angelangt, so dass eine Verlängerung der 
Start- und Landebahn und eine Erweiterung des Terminals erforderlich gewesen wären. Dies war jedoch 
wegen der Lage des Flughafens inmitten von Wohngebieten und Zugangsstraßen nicht möglich. Tegel ist 
auch ein Innenstadtflughafen. Eine Ausweitung des Flugverkehrs hätte auch eine stärkere Lärmbelastung 
der Bevölkerung bedeutet.  

3  Der Flughafen Berlin-Schönefeld war unter militärischen Gesichtspunkten angelegt worden, für den 
gewerblichen Luftverkehr nicht besonders geeignet und nicht mehr in einem guten Zustand. 

4  Die Entwicklung des Fluggastaufkommens auf den Berliner Flughäfen seit 2003 und die erwarteten 
Fluggastzahlen bis 2035 sind wie folgt: 

 
Jahr Flughafen Berlin-

Schönefeld und ab 2011 
BBI 

Flughafen Berlin Tegel Flughafen Berlin 
Tempelhof 

Insgesamt 

2003 1,8 Mio.  11,1 Mio. 0,5 Mio. 13,3 Mio.  
2004 3,4 Mio. 11,0 Mio. 0,4 Mio. 14,9 Mio. 
2005 5,1 Mio. 11,5 Mio. 0,5 Mio.  17,2 Mio. 
2006 6,1 Mio. 11,8 Mio. 0,6 Mio. 18,5 Mio. 
2007 6,3 Mio. 13,4 Mio. 0,4 Mio. 20,0 Mio. 
[…]* […] - - […] 
[…] […] - - […] 
[…] […] - - […] 
[…] […] - - […] 
[…] […] - - […] 

 
* Vertrauliche Informationen. 
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(8) Am 28. Mai 1996 erklärten die drei FBS-Gesellschafter förmlich ihre Absicht, den 
Flughafen Berlin-Schönefeld zum Flughafen BBI als einzigen Flughafen der 
Bundeshauptstadt auszubauen und die Flughäfen Tempelhof und Tegel zu schließen. 
Der Flughafen BBI sollte den Betrieb Ende 2011 aufnehmen. Gleichzeitig gewährten 
die drei Gesellschafter der FBS ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 
224,5 Mio. EUR, das der Vorfinanzierung dienen sollte.  

2.2 Das Investitionsprojekt 

(9) Das Investitionsprojekt umfasst folgende Maßnahmen:  

(10) Bau von Start- und Landebahnen und Anlage der zugehörigen Roll- und 
Vorfeldflächen sowie sonstigen Flugbetriebsflächen ([…]): BBI wird als Midfield-
Flughafen mit zwei unabhängig voneinander betriebenen parallelen Start- und 
Landebahnen (für die neue Flugzeuggeneration A 380 und Boeing 787 geeignet) und 
zwei parallelen Rollwegsystemen angelegt. Die vorhandene nördliche Start- und 
Landebahn wird von 3 000 m auf 3 600 m bei einer Breite von 45 m verlängert. Es wird 
eine neue südliche Start- und Landebahn mit einer Länge von 4 000 m und einer Breite 
von 60 m angelegt. Die Betriebskapazität beider Start- und Landebahnen beläuft sich 
auf 360 000 Flugbewegungen im Jahr (d. h. rund 40 – 45 Mio. Fluggäste jährlich). Es 
wird zwei parallele Rollwege und vier verschiedene Vorfelder für den Fluggast- und 
den Luftfrachtverkehr geben.  

(11) Bau des Passagierterminals und weiterer notwendiger Gebäude ([…]): Es ist 
vorgesehen, ein Terminal zwischen den beiden Start- und Landebahnen für die 
Abfertigung der ankommenden und abfliegenden Fluggäste mit einer anfänglichen 
Kapazität von 22–25 Mio. Fluggästen im Jahr zu errichten. Es handelt sich um ein 
Terminal, bei dem die gesamte Abfertigung unter einem Dach befindet („One-Roof-
Konzept“): für Billigfluganbieter, Charter- und Linienflüge, mit 
112 Abfertigungsschaltern im Empfangsbereich, einer vollautomatischen Gepäck-
abfertigungsanlage mit einer Kapazität von 6000 Gepäckstücken/Stunde, 
36 Zugangskontrollpunkten, Ladengeschäften und Wartebereichen. Die 
Terminalkapazität des Flughafens BBI kann durch zusätzliche Module auf 40-45 Mio. 
Fluggäste im Jahr aufgestockt werden.  

(12) Bau von Straßen ([…]): Die FBS erhält von der Bundesregierung einen Betrag von 
74 Mio. EUR für den Bau einer Zugangsstraße, die den Flughafen mit den 
Hauptverkehrsstraßen verbindet. Die Zugangsstraße befindet sich auf dem BBI-
Gelände und ist diskriminierungsfrei öffentlich zugänglich.  

(13) Maßnahmen mit hoheitlichem Bezug ([…]):  Die Maßnahmen, die nach Auffassung der 
deutschen Behörden hoheitlichen Bezug haben, belaufen sich auf rund 200 Mio. EUR 
und können folgenden Kategorien zugeordnet werden: 

(a) Maßnahmen in Bezug auf die Gefahrenabwehr nach der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 
über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur 
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Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/20025 (nachstehend 
„Luftsicherheitsverordnung“; […]):  Es handelt sich sämtlich um Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr im Luftverkehr („gemeinsame Grundstandards“) wie 
Flughafeneinzäunung und andere Maßnahmen zur Abgrenzung von landseitigen 
und luftseitigen Bereichen, Sicherheitsbereichen und kritischen Teilen von 
Sicherheitsbereichen; Einrichtung von Zugangskontrollstellen zur Verhinderung 
des unberechtigten Zugangs zu Sicherheitsbereichen; ein Sicherheits- und 
Kontrollsystem zur Steuerung und Überwachung der Zugänge zu 
Sicherheitsbereichen; Videoüberwachungseinrichtungen; ein 
Sicherheitskontrollzentrum, das auch den Zugang zum Gefahrenwarnsystem und 
Zugangskontrollsystem (d. h. Einbruch- und Überfallalarm, Videoüberwachung 
usw.) umfasst, Kontrollstellen für Zoll und Grenzschutz, soweit diese 
Investitionen vom Flughafen vorgenommen werden.  

(b) Feuerschutzmaßnahmen ([…]): Der Flughafen ist gesetzlich verpflichtet, 
Feuerwehr- und Rettungsdienste bereitzuhalten. Diese Dienste stehen auch mit 
Notfällen im Zusammenhang, deren Ursache unrechtmäßige Eingriffe, die die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt am Flughafen gefährden, sein können.  Feuerwehr- 
und Rettungsdienste sind darüber hinaus eine der Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Betriebserlaubnis. Um die geltenden Auflagen für Feuerwehr- 
und Rettungsdienste zu erfüllen, muss jede der beiden Start- und Landebahnen 
eine eigene Feuerwache erhalten. Für Notfalleinsätze sind zusätzlich eine 
Feuerwehrleitstelle, eine Notfalleinsatzzentrale und eine Bündelfunkanlage 
erforderlich.  

(c) Befeuerung, Navigationshilfen und Markierungen ([…]): Die Vorschriften für 
die Navigationsbefeuerung sind im ICAO-Anhang 14 festgelegt6. In 
Deutschland werden diese Vorschriften durch die Gemeinsamen Grundsätze des 
Bundes und der Länder über die Markierung und Befeuerung von Flugplätzen 
mit Instrumentenflugverkehr umgesetzt. Dem Flughafen entstehen Kosten im 
Zusammenhang mit der Navigationsbefeuerung, der Markierung von Start- und 
Landebahnen, Rollwegen und Vorfeldern, visuellen Landehilfen und Präzisions-
Instrumentenlandesystemen. 

(d) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Flugsicherung und dem Deutschen 
Wetterdienst ([…]) sowie Maßnahmen zur Durchführung von Aufgaben mit 
hoheitlichem Bezug ([…]): Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen 
gegenüber der Deutschen Flugsicherung auf Grund § 27 (d) Luftverkehrsgesetz 
nachstehend „LuftVG") und gegenüber dem Deutschen Wetterdienst auf Grund 
§ 27 (f) LuftVG.  

(14) Die geschätzten Gesamtinvestitionskosten von […] EUR setzen sich wie folgt 
zusammen:  

 

                                                

5  ABl. L 97 vom 9. April 2008. 
6 Anhang zum Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt.  
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Tabelle 1: Geschätzte Gesamtinvestitionskosten der Errichtung des Flughafens BBI 

Beschreibung der Investition geschätzte Investitionskosten in EUR 
(1) Grundstückskäufe und Ausgleichsmaßnahmen […] 
(2) Maßnahmen mit hoheitlichem Bezug   […] 
(3) Bauliche Kosten […] 
Gesamtinvestitionskosten (1) + (2) + (3) […] 
 
2.3 Finanzierung des Vorhabens 

(15) Im August 2005 einigten sich die drei Gesellschafter als erstes darüber, die 
Gesellschafterdarlehen in Höhe von 224,5 Mio. EUR in Eigenkapital umzuwandeln. 
Zweitens vereinbarten sie auch, das FBS-Eigenkapital um 430 Mio. EUR zu erhöhen 
(Länder Berlin und Brandenburg je 159 Mio. EUR, Bundesrepublik Deutschland 
112 Mio. EUR), was im Zeitraum 2005-2010 in Tranchen erfolgen sollte. Im März 
2007 wurde die FBS darüber informiert, dass sie einen Zuschuss des Landes 
Brandenburg für den Bau der privaten Flughafen-Zugangsstraße in Höhe von 74 Mio. 
EUR erhalten sollte.  

(16) Ende 2007 stimmte die Europäische Investitionsbank (nachstehend „EIB“) der 
Gewährung eines Darlehens über 1 Mrd. EUR (höchstens 50 % der Projektkosten) zur 
Finanzierung des Flughafens BBI zu. Der Darlehensvertrag für die Finanzierung der 
ersten Tranche (400 Mio. EUR) wurde im Dezember 2008 unterzeichnet. Der 
Darlehensvertrag für die zweite Tranche (600 Mio. EUR) wird 2009 unterzeichnet. Die 
verbleibenden 1,4 Mrd. EUR werden von einer anderen Bank finanziert. Der 
entsprechende Darlehensvertrag wurde noch nicht abgeschlossen.  

(17) Die drei Gesellschafter beschlossen auch eine 100%ige Bürgschaft zugunsten der FBS 
für die Darlehen (Laufzeit 25 Jahre, mit Kündigungsmöglichkeit), die von den Banken 
und der EIB ausgereicht werden, bis zu einer Höhe von 2,4 Mrd. EUR nach dem 
Verhältnis ihrer Geschäftsanteile (Länder Berlin und Brandenburg je 888 Mio. EUR, 
Bundesrepublik Deutschland 624 Mio. EUR). Die FBS zahlt ein Bürgschaftsentgelt in 
Höhe von […] Basispunkten im Jahr auf das ausstehende Darlehensvolumen. 
Außerdem wird ein Bürgencontrolling eingeführt, das Prüfungen durch unabhängige 
externe Prüfer beinhaltet und weitergehende Informationen für ein aktives 
Risikomanagement der Bürgen bereitstellt.  

(18) Die restliche Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln des Flughafens.  

3 DIE BESCHWERDE 

(19) Von Privatpersonen wurde eine Beschwerde insbesondere in Bezug auf die Absicht der 
drei öffentlichen Gesellschafter, eine 100%ige Bürgschaft zugunsten der FBS zu 
übernehmen, sowie bezüglich anderer Maßnahmen zur Finanzierung des Projekts 
eingereicht. Die Beschwerdeführer behaupten insbesondere, dass diese Maßnahmen 
unzulässige staatliche Beihilfen umfassen, da diese Beihilfen nicht bei der Kommission 
angemeldet wurden. 
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4 BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG  

(20) Nach Auffassung der Kommission könnten die nachstehenden Maßnahmen staatliche 
Beihilfen zugunsten der FBS darstellen: 

(a) das Gesellschafterdarlehen über 224,5 Mio. EUR, das im Mai 1996 beschlossen 
wurde;  

(b) die Umwandlung der Darlehen über 224,5 Mio. EUR in Eigenkapital, die im 
August 2005 beschlossen wurde;  

(c) die Kapitalerhöhung um 430 Mio. EUR durch die FBS-Gesellschafter, die im 
August 2005 beschlossen wurde; 

(d) die Zuschüsse für den Bau der privaten Zugangsstraßen in Höhe von 74 Mio. 
EUR und  

(e) die 100%ige Bürgschaft der FBS-Gesellschafter für ein Darlehen bis zu 
2,4 Mrd. EUR, die 2008 beschlossen wurde, vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Kommission. 

4.1 Vorliegen einer Beihilfe  
(21) Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag „sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 

gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. 

(22) Die in Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag festgelegten Kriterien sind kumulativ. Um 
festzustellen, ob die mitgeteilten Maßnahmen eine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen, ist zu prüfen, ob alle nachfolgend 
aufgeführten Bedingungen erfüllt sind: Die finanzielle Unterstützung  

– ist eine staatliche Unterstützung oder wird aus staatlichen Mitteln gewährt, 

– begünstigt bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige, 

– verfälscht den Wettbewerb oder droht ihn zu verfälschen und 

– beeinträchtigt den Handel zwischen Mitgliedstaaten. 

4.1.1 Begriff des „Unternehmens“  

(23) Nach gängiger Rechtsprechung muss die Kommission zunächst ermitteln, ob es sich bei 
der FBS um ein dem gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht unterliegendes 
Unternehmen handelt. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass nach ständiger 
Rechtsprechung der Begriff des Unternehmens jede Einheit umfasst, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer 
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Finanzierung7, und jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf 
einem bestimmten Markt anzubieten, eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt8. 
Entscheidend für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe ist die Frage, ob der 
Begünstigte eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt9.  

(24) In der Rechtssache „Aéroports de Paris“ vertrat das Gericht erster Instanz die 
Auffassung, dass ein Flughafenbetreiber, der Luftfahrtgesellschaften und verschiedenen 
Dienstleistern Flughafenanlagen gegen Zahlung einer vom Betreiber frei festgesetzten 
Abgabe zur Verfügung stellt, und bei dem es sich um eine öffentliche Einrichtung 
handelt, diese Tätigkeit nicht im Rahmen der Wahrnehmung seiner hoheitlichen 
Befugnisse ausübt und diese sich vielmehr von seinen Tätigkeiten bei der Ausübung 
dieser Befugnisse trennen lässt10. Das Gericht stellte fest, dass der Flughafenbetreiber 
damit grundsätzlich eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Sobald ein Flughafen, 
unabhängig von seiner Rechtsform und der Art seiner Finanzierung, eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, stellt er ein Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag dar und fällt unter die Vorschriften für staatliche Beihilfen11.  

(25) Dies wurde auch vom Gericht erster Instanz unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung 
in der Sache „Aéroports de Paris“ in seinem vor kurzem ergangenen Urteil in der 
Rechtssache „Ryanair/Charleroi“ bestätigt12. Angesichts der laufenden Entwicklungen 
in diesem Sektor erachtet die Kommission diesen Ansatz in ihren 2005 verabschiedeten 
„Gemeinschaftlichen Leitlinien für die Finanzierung von Flughäfen und die Gewährung 
staatlicher Anlaufbeihilfen für Luftfahrtunternehmen auf Regionalflughäfen“13 
(nachstehend „Flughafen-Leitlinien von 2005“) jetzt auf Flughäfen aller Art, auch auf 
kleinere Flughäfen, für anwendbar. Vor dem Hintergrund dieses erst kürzlich 
eingetretenen Wandels ist die Kommission der Auffassung, dass es ab dem 
12. Dezember 2000 nicht länger möglich ist, die Anwendung der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen auf Flughäfen von vornherein auszuschließen.  

(26) Im vorliegenden Fall beziehen sich die Maßnahmen auf den Bau eines ganzen neuen 
Flughafens. Dieser Flughafen ist im Eigentum der FBS, die den Flughafen auch 
kommerziell betreibt14. Der Flughafenbetreiber erhebt von den Nutzern Entgelte für die 

                                                

7 Rechtssache C-35/96, Kommission gegen Italien, Slg. 1998, I-3851, Randnr. 36; Rechtssache C-41/90, 
Höfner und Elser, Slg. 1991, I-1979, Randnr. 21; Rechtssache C-244/94, Fédération Française des Sociétés 
d'Assurances gegen Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Slg. 1995, I-4013, Randnr. 14; Rechtssache 
C-55/96, Job Centre, Slg. 1997, I-7119, Randnr. 21. 

8 Rechtssache 118/85, Kommission gegen Italien, Slg. 1987, 2599, Randnr. 7; Rechtssache C-35/96, 
Kommission gegen Italien, Slg. 1998, I-3851, Randnr. 36.  

9 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stellt jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder 
Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten, eine wirtschaftliche Tätigkeit dar. Vgl. 
Rechtssache C-35/96, Kommission gegen Italien , Slg. 1998, I-3851, sowie Rechtssachen C-180/98 bis 
184/98, Pavlov, Slg. 2000, I-6451.  

10 Rechtssache T-128/89, Aéroports de Paris gegen Europäische Kommission, Slg. 2000, II-3929, bestätigt 
durch den EuGH, Rechtssache C-82/01P, Slg. 2002, I-9297. 

11 Rechtssachen C-159/91 und C-160/91, Poucet gegen AGV und Pistre gegen Cancava, Slg. 1993, I--637. 
12  EuGeI, Urteil vom 17. Dezember 2008, Rs. T-196/04, Ryanair / Kommission, Randnr. 88; noch nicht in 

der Sammlung veröffentlicht.  
13  ABl. C 312 vom 9.12.2005, S. 1.  
14  Siehe Rechtssache T-128/89, Aéroports de Paris gegen Europäische Kommission, Slg. 2000, II-3929. 
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Nutzung dieser Infrastruktur. Die FBS übt somit eine Wirtschaftstätigkeit aus und ist 
als Unternehmen anzusehen. 

(27) Das Gesellschafterdarlehen über 224 Mio. EUR, das im Mai 1996 zugesagt wurde: 
Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die rechtlichen Zusagen im 
Zusammenhang mit dieser Maßnahme gefasst wurden, bevor das Urteil in der Sache 
„Aéroports de Paris“ erging. Seinerzeit konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Betrieb von Flughäfen in den hoheitlichen Aufgabenbereich fällt und somit keine 
Wirtschaftstätigkeit darstellt15, auf die Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag Anwendung 
finden könnte. Daher kommt die Kommission gemäß ihrer Entscheidungspraxis16 zu 
dem Schluss, dass die Maßnahme nicht in den Anwendungsbereich dieser Entscheidung 
fällt. Die betreffenden, dem Flughafen BBI gewährten Mittel werden nach der erfolgten 
Umwandlung der Darlehen in Eigenkapital eingehender geprüft.  

(28) Sonstige Maßnahmen: Die Kommission stellt in fest, dass die Entscheidungen 
bezüglich dieser Maßnahmen getroffen wurden, nachdem das Urteil in der Sache 
„Aéroports de Paris“ ergangen war. Sie sind daher im Rahmen dieser Entscheidung zu 
prüfen.  

(29) Finanzierung von Maßnahmen mit hoheitlichem Bezug ([…]): Unabhängig von der 
Rechtsform des Flughafens sind nicht alle in einem Flughafen stattfindenden Aktivitäten 
notwendigerweise wirtschaftlicher Art17. Wie der Gerichtshof festgestellt hat, gehören 
Tätigkeiten, für die normalerweise der Staat aufgrund seiner hoheitlichen Befugnisse 
zuständig ist, nicht zu den Tätigkeiten wirtschaftlicher Art und unterliegen nicht den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen. Dazu gehören die Bereiche Gefahrenabwehr, 
Flugsicherung, Polizei, Zoll usw.18. Die Finanzierung darf ausschließlich zum Ausgleich 
der Kosten dienen, die hierdurch entstehen, und kann nicht stattdessen für andere 
wirtschaftliche Aktivitäten verwendet werden19.  

(30) Deutschland ist der Auffassung, dass die Kosten für Tätigkeiten mit hoheitlichem 
Bezug nicht unter Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag fallen und somit nicht den 
Vorschriften über staatliche Beihilfen unterliegen. Für den vorliegenden Fall wurden die 
Investitionen, die nach Auffassung Deutschlands in den hoheitlichen Aufgabenbereich 

                                                

15  Siehe Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags sowie des 
Artikels 61 des EWR-Abkommens auf staatliche Beihilfen im Luftverkehr (ABl. C 350 vom 10.12.1994, 
S. 5), insbesondere Ziffer 12; siehe auch die Entscheidung der Kommission in der Sache NN 109/98 vom 
14. Juni 1999, Flughafen Manchester.  

16  Siehe die Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 2008 – Staatliche Beihilfe C 29/08 (ex NN 54/07) – 
Deutschland – Flughafen Frankfurt-Hahn und Ryanair, ABl. C 12 vom 17.1.2009, und die Entscheidung 
der Kommission vom 25. Februar 2009, Staatliche Beihilfen NN 14/2007 und N 112/2008 – Deutschland – 
Flughafen Kassel-Calden, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.  

17 Urteil vom 19. Januar 1994, Rechtssache C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH gegen Eurocontrol, Slg. 
1994, I-43. 

18 Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003, N 309/2002, Luftsicherheit – Ausgleich der 
Betriebsverluste nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.  

19 Rechtssache C-343/95, Calì & Figli gegen Servizi Ecologici Porto di Genova, Slg. 1997, I-1547; 
Entscheidung der Kommission vom 19. März 2003, N 309/2002; Entscheidung der Kommission vom 
16. Oktober 2002, N 438/2002, Subventionen zugunsten der Hafenverwaltungen für die Durchführung 
hoheitlicher Aufgaben in Belgien. 
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fallen, bereits angegeben (siehe Nummer 13). Die deutschen Behörden haben bestätigt, 
dass die Maßnahmen, die in den hoheitlichen Aufgabenbereich fallen, nicht mit den 
Kapitalzuführungen der FBS-Gesellschafter finanziert werden, so dass diese 
Maßnahmen mit dem eigenen Cashflow des Flughafens und/oder mit dem Darlehen 
finanziert werden. Darüber hinaus ist geplant, mit der Durchführung dieser Maßnahmen 
(Bau und/oder Beschaffung) erst zu beginnen, nachdem die Kommission eine 
Entscheidung in der vorliegenden Sache getroffen hat.  

(31) Deutschland hat angegeben, dass sich diese Investitionen auf Sicherheits- und 
Polizeifunktionen, Maßnahmen des Feuerschutzes und der öffentlichen Sicherheit, die 
betriebliche Sicherheit, den Deutschen Wetterdienst und die Deutsche Flugsicherung 
beziehen.  

(32) Wäre dies der Fall, handelte es sich bei der öffentlichen Finanzierung der fraglichen 
Kosten nicht um staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag. In 
der vorliegenden Entscheidung muss die Kommission hierzu jedoch nicht Stellung 
beziehen, denn selbst wenn es sich bei dieser Finanzierung um staatliche Beihilfen 
handelte, wären diese mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar (siehe unten).  

4.1.2 Beihilfecharakter der Darlehensumwandlung in Eigenkapital in Höhe von 
224 Mio. EUR und der Kapitalerhöhung um 430 Mio. EUR durch die FBS-
Gesellschafter  

(33) Zuerst ist zu erwägen, ob die Umwandlung des Darlehens in Eigenkapital in Höhe von 
224 Mio. EUR als neue Maßnahme anzusehen ist. Die Umwandlung des 
Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital ändert den Charakter des öffentlichen Beitrags, 
indem ein höheres Risiko eingegangen und die Art der Vergütung der öffentlichen 
Gesellschafter geändert wird.  

Staatliche Mittel 

(34) Beide Maßnahmen werden aus dem staatlichen Haushalt finanziert (Haushalte der 
Bundesrepublik Deutschland und der betreffenden Länder).  

Wirtschaftlicher Vorteil  

(35) Durch die Kapitalzuführungen reduzieren sich die Investitionskosten, die der 
Flughafenbetreiber normalerweise zu tragen hätte, so dass ihm hieraus ein Vorteil 
erwächst.  

(36) Ließe sich aufzeigen, dass in diesem Fall der Grundsatz des marktwirtschaftlich 
handelnden Kapitalgebers gilt, könnte geltend gemacht werden, dass die der FBS 
gewährten Kapitalzuführungen keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 
Absatz 1 EG-Vertrag darstellen.  

(37) Hierzu erklärte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil in der Sache „Stardust 
Marine“, „dass Mittel, die der Staat einem Unternehmen unter Umständen, die den 
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normalen Marktbedingungen entsprechen, unmittelbar oder mittelbar zur Verfügung 
stellt, nicht als staatliche Beihilfen anzusehen sind“20. 

(38) Daher muss die Kommission prüfen, ob die FBS-Gesellschafter bei der Finanzierung 
des Ausbaus des Flughafens wie private Kapitalgeber gehandelt haben. Es ist zu prüfen, 
ob unter ähnlichen Umständen ein Privatinvestor, der unter den üblichen 
marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig ist, für den Bau des Flughafens BBI die 
gleichen oder ähnliche geschäftliche Vereinbarungen eingegangen wäre wie die FBS-
Gesellschafter.  

(39) In dem „Stardust Marine“-Urteil stellte der Gerichtshof fest, „dass man sich für die 
Prüfung der Frage, ob sich der Staat wie ein umsichtiger marktwirtschaftlich 
handelnder Kapitalgeber verhalten hat, in den Kontext der Zeit zurückversetzen muss, 
in der die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen getroffen wurden, um beurteilen zu 
können, ob das Verhalten des Staates wirtschaftlich vernünftig ist, und dass man sich 
jeder Beurteilung aufgrund einer späteren Situation enthalten muss“21.  

(40) Ein marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber lässt sich von den 
Rentabilitätsaussichten leiten22. Der Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden 
Kapitalgebers gilt in der Regel als erfüllt, wenn die Struktur und die Zukunftsaussichten 
des Unternehmens geeignet sind, eine normale Rendite in Form von 
Dividendenzahlungen oder Kapitalzuwächsen gemessen an einem vergleichbaren 
Privatunternehmen innerhalb eines angemessenen Zeitraums erwarten zu lassen.  

(41) Dabei spielen etwaige positive Rückwirkungen auf die Wirtschaft der Region, in der 
der Flughafen liegt, keine Rolle, da die Kommission bei der Bewertung, ob es sich bei 
der Maßnahme um eine Beihilfe handelt, prüft, ob „ein privater Investor in einer 
vergleichbaren Lage unter Zugrundelegung der Rentabilitätsaussichten und 
unabhängig von allen sozialen oder regionalpolitischen Überlegungen oder 
Erwägungen einer sektorbezogenen Politik eine solche Kapitalhilfe gewährt hätte“23.  

(42) Die Kommission muss sich daher zur Überprüfung des Grundsatzes des 
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers in die Lage der fraglichen öffentlichen 
Stellen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung versetzen. Im August 2005 wurde 
der Beschluss gefasst, den Bau des Flughafens BBI durch Kapitalerhöhungen der FBS-
Gesellschafter und die Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens aus dem Jahr 1996 in 
Eigenkapital zu finanzieren. Bei dem von Deutschland vorgenommenen 
Privatinvestortest wird zugrunde gelegt, dass die Entscheidung zur Umwandlung des 
Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital 1996 und 2003 getroffen wurde, als die Mittel 
aufgebracht wurden.  

(43) Die deutschen Behörden sind der Auffassung, dass die FBS-Gesellschafter als 
marktwirtschaftliche Privatinvestoren handelten, indem sie das Eigenkapital des 

                                                

20 Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, Randnr. 69. 
21 Urteil in der Rechtssache Stardust Marine, Randnr. 71. 
22 Rechtssache T-296/97, Alitalia gegen Kommission, Slg. 2000, II-3871, Randnr. 84; Rechtssache C-305/89, 

Italien gegen Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 20. 
23 Siehe Flughafen-Leitlinien von 2005, Ziffer 46. 
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Flughafens um 430 Mio. EUR erhöhten und das Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital 
umwandelten. Die Kommission merkt an, dass bei dem von Deutschland 
vorgenommenen Privatinvestortest nicht allen Investitionskosten von BBI ([…] EUR) 
und deren jeweiliger Finanzierung Rechnung getragen wird. Die Kommission ist ferner 
der Auffassung, dass die Kapitalerhöhungen um 430 Mio. EUR, die Umwandlung des 
Gesellschafterdarlehens sowie die sonstigen Maßnahmen (siehe unten) Teil desselben 
umfassenden Investitionsprojekts sind. Zur Klärung der Frage, ob die öffentlichen 
Stellen als marktwirtschaftlicher Privatinvestor gehandelt haben, muss der Test dem 
gesamten Finanzierungsprojekt und den verschiedenen Finanzierungsmaßnahmen 
Rechnung tragen. .  

(44) Außerdem legt Deutschland ab 2036 eine „ewige Rente“ zugrunde, die jährlich um 1 % 
steigt. Eine solche Berechnung ist nicht realistisch, da die betriebliche Kapazität und die 
Erträge des Flughafens begrenzt sind und nicht unendlich zunehmen.  

(45) Auf dieser Grundlage kann nicht gefolgert werden, dass die Investition marktkonform 
ist. Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die Kapitalerhöhungen der 
FBS einen Vorteil verschaffen. 

Spezifizität 

(46) Nach Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag gilt eine Maßnahme nur dann als staatliche 
Beihilfe, wenn eine Begünstigung „bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige“ 
vorliegt. Im vorliegenden Fall stellt die Kommission fest, dass die Umwandlung des 
Darlehens in Eigenkapital und die Kapitalerhöhungen lediglich die FBS betreffen. 
Damit handelt es sich um eine selektive Maßnahme im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 
EG-Vertrag.  

Verfälschung des Wettbewerbs und Beeinträchtigung des Handels 

(47) Deutschland ist der Auffassung, dass die in Frage stehende Maßnahme keine staatliche 
Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag beinhalte, da der Bau des 
Flughafens BBI eine allgemeine Infrastrukturmaßnahme darstelle. Deutschland betont, 
dass nur der Bau des Flughafens BBI, nicht aber sein Betrieb, öffentlich finanziert wird. 
Die deutschen Behörden sind der Auffassung, dass die Errichtung allgemeiner 
Infrastrukturen wettbewerbsrechtlich nicht relevant ist.  

(48) Stärkt die Beihilfe eines Mitgliedstaats die Stellung eines Unternehmens gegenüber 
anderen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel, muss deren 
Wettbewerbsfähigkeit als durch die Beihilfe beeinträchtigt angesehen werden. 
Entsprechend der ständigen Rechtsprechung24 ist eine wettbewerbsverfälschende 
Maßnahme bereits dann gegeben, wenn der Empfänger der Beihilfe auf 
wettbewerbsoffenen Märkten mit anderen Unternehmen in Konkurrenz tritt.  

(49) Wie bereits erläutert, findet Wettbewerb nicht nur zwischen Luftfahrtunternehmen, 
sondern auch zwischen Flughafenbetreibern statt. Der Flughafen BBI, dessen Betreiber 
die FBS sein wird, wird der einzige im Betrieb befindliche Flughafen der 

                                                

24 Rechtssache T-214/95, Het Vlaams Gewest gegen Kommission, Slg. 1998, II-717. 
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Bundeshauptstadt Berlin sein. Er wird nach den Flughafen-Leitlinien von 2005 ein 
Flughafen der Kategorie A, ein Großflughafen der Gemeinschaft, sein und anfänglich 
eine Terminalkapazität von über 20 Mio. Fluggästen im Jahr sowie eine 
Betriebskapazität der Start- und Landebahnen von 40 bis 45 Mio. Fluggästen im Jahr 
haben. Die deutschen Behörden gehen für das Jahr 2012 von […] Fluggästen und für 
2035 von bis zu […] Fluggästen aus. Der Flughafen wird mit anderen Flughäfen 
derselben Kategorie im Wettbewerb stehen. Wie in den Nummern 39 und 40 der 
Flughafen-Leitlinien von 2005 ausgeführt ist, gelten Finanzmittel, die Flughäfen der 
Kategorien A und B gewährt werden, normalerweise als wettbewerbsverfälschend oder 
geeignet, den Wettbewerb zu verfälschen, und als Beeinträchtigung des Handels 
zwischen Mitgliedstaaten. Aus den Verkehrsprognosen und der Betriebskapazität des 
Flughafens BBI kann außerdem nicht abgeleitet werden, dass der Handel zwischen 
Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt werden kann.  

(50) Jede wirtschaftliche Begünstigung der FBS durch die Kapitalerhöhungen und die 
Darlehensumwandlung in Eigenkapital zur Finanzierung des Ausbaus von Berlin-
Schönefeld zu einem Flughafen der Kategorie A mit einer Betriebskapazität der Start- 
und Landebahnen von 40 bis 45 Mio. Fluggästen im Jahr wird ihre Position gegenüber 
ihren Wettbewerbern auf dem europäischen Markt für Flughafendienste stärken. Damit 
verfälscht die zur Prüfung vorliegende Finanzierung durch die öffentliche Hand den 
Wettbewerb bzw. droht ihn zu verfälschen und beeinträchtigt den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten. 

Schlussfolgerung 

(51) Aus den vorstehend genannten Gründen gelangt die Kommission zu der 
Schlussfolgerung, dass die Kapitalerhöhungen der FBS-Gesellschafter von 
430 Mio. EUR und die Umwandlung des Darlehens von 224,5 Mio. EUR in 
Eigenkapital zur Finanzierung des Ausbaus des Flughafens BBI eine staatliche Beihilfe 
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellen. Insoweit die 
Kapitalerhöhungen vor der Kommissionsentscheidung unwiderruflich durch 
verbindliche Rechtsakte zugesagt wurden, mit denen sich die deutschen Behörden zur 
Gewährung der Beihilfe verpflichteten, hat Deutschland das Verbot von Artikel 88 
Absatz 3 EG-Vertrag nicht beachtet25. 

4.1.3 Die 100%ige Bürgschaft der Gesellschafter für die langfristige 
Darlehensfinanzierung bis zu 2,4 Mrd. EUR 

Staatliche Mittel  

(52) Jede öffentliche Bürgschaft kann für den Staat den Verlust von Mitteln bedeuten. 

Wirtschaftlicher Vorteil und Beihilfebetrag  

(53) Ein Kriterium für das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe ist, dass eine Maßnahme den 
Begünstigten einen Vorteil verschafft.  

                                                

25  Rechtssache T-109/01, Fleuren Compost gegen Kommission, Slg. 2004, II-127, Randnr. 74.  
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(54) Nach Nummer 3.2 der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und 
Bürgschaften26 (nachstehend „Bürgschaftsmitteilung“) ist eine einzelne staatliche 
Garantie keine Beihilfe, da kein wirtschaftlicher Vorteil damit verbunden ist, wenn die 
folgenden Bedingungen sämtlich erfüllt sind:. „a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht 
in finanziellen Schwierigkeiten […]. b) Der Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt 
ihrer Übernahme ermittelt werden. […] c) Die Garantie deckt höchstens 80 % des 
ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen ausstehenden finanziellen 
Verpflichtung […]. d) Für die Garantie wird ein marktübliches Entgelt gezahlt […]. 

(55) Im vorliegenden Fall übernehmen die FBS-Gesellschafter eine 100%ige Bürgschaft, so 
dass die Garantie den Schwellenwert von 80 % des ausstehenden Darlehens 
überschreitet. Wie nachstehend ausgeführt wird auch kein marktübliches Entgelt für die 
Bürgschaft gezahlt. Die Bürgschaft umfasst somit eindeutig eine Vorteilsgewährung.  

(56) In dieser Hinsicht ist die Kommission der Auffassung, dass der von den deutschen 
Behörden vorgenommene spezifische Privatinvestor-Test in Bezug auf die Bürgschaft 
diese Schlussfolgerung nicht widerlegt. Die Berechnung krankt an der 
Nichteinbeziehung aller Investitionskosten. Sie wird auch durch die Annahme 
beeinträchtigt, dass die Cashflows ab 2036 auf ewig um einen sicheren konstanten Satz 
wachsen werden. Die Kommission ist ferner der Auffassung, dass die von den FBS-
Gesellschaftern übernommene 100%ige Bürgschaft Teil desselben umfassenden 
Projekts ist wie die Kapitalerhöhungen (siehe oben). Zur Klärung der Frage, ob die 
öffentlichen Stellen als marktwirtschaftlicher Privatinvestor gehandelt haben, muss der 
Test daher dem gesamten Finanzierungsprojekt und den verschiedenen 
Finanzierungsmaßnahmen Rechnung tragen. 

(57) Die Kommission stellt fest, dass gemäß Nummer 4.1.c) der Bürgschaftsmitteilung ein 
Prozentsatz von mindestens 20 % nicht durch eine staatliche Garantie gedeckt und 
somit vom Kreditgeber getragen werden sollte, damit dieser einen Anreiz hat, das 
Risiko der Kreditvergabe korrekt zu bewerten, abzusichern und so gering wie möglich 
zu halten und insbesondere die Bonität des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu prüfen. 
Jede Überschreitung des Schwellenwerts ist von dem Mitgliedstaat sorgfältig zu 
begründen, beispielsweise auf der Grundlage des besonderen Charakters der 
Transaktion.  

(58) Da im vorliegenden Fall die staatliche Garantie 100 % des ausstehenden Darlehens 
abdeckt, hat die Kommission den besonderen Charakter der zugrunde liegenden 
Transaktion zu prüfen. Die deutschen Behörden stellen die Bürgschaft für die 
Finanzierung eines Infrastrukturvorhabens von sehr großem Ausmaß (mehr als 
[…] EUR). Die Kommission nimmt auch zur Kenntnis, dass dieses Vorhaben eine sehr 
lange Amortisationsdauer hat, so dass Deutschland bei der Renditebewertung von 
einem Zeithorizont von 2036 ausgeht. Auch nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass 
das Darlehen mit einer Laufzeit von 25 Jahren auch langfristig ist. Wie weiter unten 
dargelegt, dient das in Rede stehende Infrastrukturvorhaben, für das die Bürgschaft 
übernommen wird, einem eindeutig definierten Ziel von allgemeinem Interesse, und die 
potenziellen Nutzer des Flughafens werden gleichen und diskriminierungsfreien Zugang 

                                                

26  ABl. C 155 vom 20.6.2008, S. 10.  
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zu der Infrastruktur erhalten. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass für diese 
besondere Transaktion und in Anbetracht der Bedingungen eine 100%ige staatliche 
Bürgschaft annehmbar ist.  

(59) Nach Nummer 4.2 zweiter Unterabsatz der Bürgschaftsmitteilung kann der Vorteil 
berechnet werden als Differenz zwischen dem spezifischen marktüblichen Zinssatz, der 
für die FBS ohne die Garantie gegolten hätte, und dem dank der staatlichen Garantie 
tatsächlich angewandten Zinssatz nach Abzug etwaiger Prämienzahlungen.  

(60) Die Kommission stimmt mit den deutschen Behörden überein, dass es die Bürgschaft 
der EIB und Banken ermöglicht, der FBS Konditionen einzuräumen, wie sie ähnlich 
auch für Großstädte gelten, d. h. zum EURIBOR-Satz zuzüglich einer Risikomarge von 
[…] Basispunkten. Ohne Bürgschaft und auf der Grundlage von Angeboten 
verschiedener Banken vor Beginn der Finanzkrise hätte die FBS Bankdarlehen zum 
EURIBOR-Satz zuzüglich einer Risikoprämie von […] Basispunkten bei demselben 
Darlehensbetrag und derselben Besicherung (Laufzeit 25 Jahre) aufnehmen können, 
was somit als spezifischer marktüblicher Zinssatz ohne Bürgschaft angesehen werden 
kann27. Die Differenz beläuft sich auf […] Basispunkte. Diese Differenz muss um 
[…] Basispunkte verringert werden, was der von der FBS für die Bürgschaft gezahlten 
Prämie entspricht. Der gemäß der Bürgschaftsmitteilung berechnete Vorteil der 
Bürgschaft beläuft sich somit auf […] Basispunkte.  

(61) Der Kapitalwert28 des Beihilfeelements der Darlehensbürgschaft (d. h. das 
Bruttobeihilfeäquivalent) beträgt daher 59 Mio. EUR.  

Spezifizität, Wettbewerbsverfälschung und Beeinträchtigung des Handels 

(62) Es gilt dasselbe wir für die Kapitalerhöhungen und die Darlehensumwandlung in 
Eigenkapital. 

 

 
                                                

27  Dieser marktübliche Zinssatz steht im Einklang mit dem anwendbaren Referenzzinssatz der Kommission, 
der sich aus der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- 
und Abzinsungssätze ergibt (ABl. C 14 vom 18.1.2008, S. 6). Die FSB verfügt über kein Rating, ihre 
Bonität entspricht aber laut den deutschen Behörden einem ‚BBB’-Rating. Dies steht im Einklang mit dem 
Rating, das von Standard & Poor's für ähnliche Flughäfen wie den Flughafen Kopenhagen, den Flughafen 
Brüssel und den Flughafen Birmingham festgesetzt wurde. Bei einem solchen Rating werden die 
Risikomargen von der Kommission auf 75 Basispunkte (hohe Besicherung oder geringer Verlust bei 
Ausfall), 100 Basispunkte (normale Besicherung oder normaler Verlust bei Ausfall) und 220 Basispunkte 
(geringe Besicherung oder hoher Verlust bei Ausfall) festgesetzt. Hinsichtlich der Höhe der Besicherung ist 
festzustellen, dass BBI als einziger Flughafen für die Bundeshauptstadt Berlin auch im Fall einer Insolvenz 
der FBS oder einem anderen Betreiber nach deren Insolvenz weiter betrieben werden muss. Darüber hinaus 
ist das Darlehen durch Aktiva des Flughafens BBI und dessen freien Cashflow besichert. Angesichts der 
Tatsache, dass der Verlust bei Ausfall der FBS gering ist, ist eine Marge von […] Basispunkten daher 
recht konservativ.  

28  Zur Berechnung des Kapitalwerts verwendeten die deutschen Behörden den Abzinsungssatz gemäß der 
Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und 
Abzinsungssätze (Referenzzinssatz von 4,59 % zuzüglich 100 Basispunkte).  
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Schlussfolgerung 

(63) Aus den vorstehend genannten Gründen gelangt die Kommission zu der 
Schlussfolgerung, dass die 100%ige Bürgschaft der öffentlichen Gesellschafter für eine 
langfristige Finanzierung bis zu 2,4 Mrd. EUR eine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt. Das Bruttobeihilfeäquivalent des 
Beihilfeelements beläuft sich auf 59 Mio. EUR. Da die Bürgschaft unter dem Vorbehalt 
der Genehmigung durch die Kommission steht, hat Deutschland das Verbot von 
Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag hinsichtlich dieser Beihilfe beachtet. 

4.1.4 Finanzierung des Baus der privaten Zugangsstraße in Höhe von 74 Mio. EUR  

Staatliche Mittel  

(64) Der Investitionszuschuss wird von der Bundesregierung gewährt und umfasst somit 
staatliche Mittel.  

Wirtschaftlicher Vorteil  

(65) Die Zugangsstraße bedient ausschließlich den Flughafen. Sie wird auch dem Flughafen 
gehören. Durch den Investitionszuschuss reduzieren sich daher die Investitionskosten, 
die der Flughafenbetreiber normalerweise zu tragen hätte, so dass ihm hieraus ein 
Vorteil erwächst.  

Spezifizität, Wettbewerbsverfälschung und Beeinträchtigung des Handels 

(66) Es gilt dasselbe wie für die Kapitalerhöhungen und die Darlehensumwandlung in 
Eigenkapital. 

Schlussfolgerung 

(67) Aus den vorstehend genannten Gründen gelangt die Kommission zu der 
Schlussfolgerung, dass der direkte Investitionszuschuss eine staatliche Beihilfe im Sinne 
von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt. Insoweit der Investitionszuschuss vor 
der Kommissionsentscheidung unwiderruflich durch verbindliche Rechtsakte zugesagt 
wurde, mit denen sich die deutschen Behörden zur Gewährung der Beihilfe 
verpflichteten, hat Deutschland das Verbot von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nicht 
beachtet29.  

4.2 Vereinbarkeit der Beihilfe 
(68) Es ist festzustellen, ob die nach den obigen Ausführungen ermittelte Beihilfe30 für 

vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt angesehen werden kann. Artikel 87 Absatz 3 
EG-Vertrag sieht bestimmte Ausnahmen vom allgemeinen Beihilfeverbot in Absatz 1 
vor.  

                                                

29  Rechtssache T-109/01, Fleuren Compost gegen Kommission, Slg. 2004, II-127, Randnr. 74.  

30  Einschließlich der Finanzierung der Maßnahmen, die von Deutschland als Maßnahmen mit hoheitlichem 
Bezug angesehen werden (siehe oben).  
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(69) Die fragliche Beihilfe kann allein auf der Grundlage des Artikels 87 Absatz 3 
Buchstabe c EG-Vertrag beurteilt werden, worin es heißt: „Beihilfen zur Förderung 
der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die 
Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse 
zuwiderläuft,“ können als vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt angesehen werden. 
In diesem Zusammenhang lässt sich anhand der Flughafen-Leitlinien von 2005 prüfen, 
ob Beihilfen für Flughafenbetreiber gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c für zulässig 
erklärt werden können. In den Leitlinien werden verschiedene Faktoren aufgeführt, die 
die Kommission dabei zu berücksichtigen hat. 

(70) So hat die Kommission gemäß Nummer 61 der Flughafen-Leitlinien von 2005 
insbesondere zu prüfen, ob 

i)  Bau und Betrieb der Infrastruktur einem klar definierten Ziel von allgemeinem 
Interesse dienen (Regionalentwicklung, Zugänglichkeit usw.); 

ii) die Infrastruktur für die Erreichung des beabsichtigten Ziels notwendig und 
angemessen ist; 

iii)  die mittelfristigen Perspektiven für die Nutzung der Infrastruktur, insbesondere 
der bestehenden, zufriedenstellend sind; 

iv)  alle potenziellen Nutzer einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der 
Infrastruktur erhalten; 

v)  die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, 
das dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft. 

i)  Bau und Betrieb der Infrastruktur dienen einem klar definierten Ziel von allgemeinem 
Interesse (Regionalentwicklung, Zugänglichkeit usw.) 

(71) Das Vorhaben bezweckt die Errichtung eines einzigen Flughafens für Berlin, das seit 
1990 Hauptstadt Deutschlands ist. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands befand 
sich Berlin mit drei Flughäfen in einer ganz besonderen Lage.  

(72) Die (maximale) Betriebskapazität der verbleibenden zwei Flughäfen beträgt  
22-23 Mio. Fluggäste im Jahr. Diese Kapazitätsgrenze wird bis […] erreicht. Auf den 
Berliner Flughäfen ist die Zahl der Fluggäste in den letzten Jahren stark angestiegen 
und die steigende Tendenz hält weiter an (siehe oben). Angesichts der zu erwartenden 
Überlastung der verbleibenden beiden Berliner Flughäfen ist eine erhebliche 
Kapazitätsausweitung erforderlich.  

(73) Ferner entspricht die Investition dem Aktionsplan für Flughafenkapazität der 
Kommission von 200731, in dem festgestellt wird: „Angesichts der zu erwartenden 
Verkehrsentwicklung wird Europa einer größer werdenden Lücke zwischen Kapazität 
und Nachfrage gegenüberstehen“, was Flughäfen angeht, und es wird geschlussfolgert: 

                                                

31 Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Ein Aktionsplan für Kapazität, Effizienz und 
Sicherheit von Flughäfen in Europa, 24. Januar 2007, KOM(2006) 819 endg. 
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„Die Kapazitätskrise auf Flughäfen stellt eine Gefahr für die Sicherheit, Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit aller Akteure dar, die in die Lieferkette des Luftverkehrs 
eingebunden sind“32. Laut diesem Aktionsplan ist es nicht nur notwendig, die 
vorhandenen Start- und Landebahnen effizienter zu nutzen, sondern auch „neue 
Infrastruktur zu unterstützen“.  

(74) Durch das in Rede stehenden Investitionsvorhaben wird die Nutzung der Infrastruktur 
besser, sicherer, umweltverträglicherer und rationeller gestaltet, wodurch wiederum 
Sicherheit und Effizienz des Flughafens gesteigert werden. Die Konzentration des 
Luftverkehrs auf einen einzigen Flughafen außerhalb der Stadt wird auch zu einer 
Verringerung der Lärm- und Schadstoffemissionen beitragen. Insbesondere wird durch 
den neuen Flughafen vermieden, dass dicht bewohnte Gebiete im Stadtzentrum bei 
Start und Landung überflogen werden (wie dies bei den Innenstadtflughäfen Tegel und 
Tempelhof der Fall war; die Zahl der dem Fluglärm ausgesetzten Bürger wird von 
226 000 auf rund 60 000 zurückgehen). Ein neuer Flughafen nach dem Stand der 
Technik wird durch eine erhöhte Energieeffizienz der Flughafengebäude auch eine 
Verringerung der CO2-Emissionen um rund 9000 t im Jahr ermöglichen.  

(75) Die Verwirklichung des Projekts dürfte sich positiv auf die gesamte Region auswirken 
und wird deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung wesentlich 
beeinflussen. Insbesondere wird sie die Anbindung der Region Berlin-Brandenburg 
verbessern und ihre Attraktivität für Neuinvestitionen erhöhen. Dies sollte positive 
Effekte für die Beschäftigung mit sich bringen, zumal die Arbeitslosigkeit in der Region 
Berlin-Brandenburg (18,4 %) erheblich über dem bundesdeutschen Durchschnitt 
(7,2 %) liegt.   

(76) Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass Bau und Betrieb der Infrastruktur 
einem klar definierten Ziel von allgemeinem Interesse dienen. 

ii)  Die Infrastruktur ist für die Erreichung des beabsichtigten Ziels notwendig und 
angemessen 

(77) Die von Deutschland vorgelegten Zahlen belegen eindeutig, dass das Berliner 
Flughafensystem in seiner heutigen Form den erwarteten Anstieg des Passagierverkehrs 
für die Bundeshauptstadt und die Region Brandenburg nicht bewältigen kann. Wie oben 
ausgeführt, wird für den Flughafen in den kommenden 10 Jahren ein allmählicher, aber 
beträchtlicher Anstieg der Passagierzahlen prognostiziert (bis zu […] Fluggäste bis 
2020).  

(78) Die deutsche Regierung konnte nachweisen, dass alle von ihr geplanten und 
finanzierten Infrastrukturinvestitionen für die Erreichung der von ihr gesetzten Ziele 
notwendig sind und dass das Projekt nicht unverhältnismäßig umfangreich oder 
aufwändig ist. Wie bereits erwähnt wäre der Ausbau der bestehenden Infrastrukturen 
der einzelnen Berliner Flughäfen erforderlich, um die steigende Nachfrage zu bedienen 
und Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen. Ein solcher Ausbau wäre jedoch keine 
Lösung, die eine effiziente und rationellere Nutzung der Infrastruktur angesichts der 
stadtnahen Lage von Tegel und Tempelhof erlauben würde.   

                                                

32 Aktionsplan, Nummer 7 und Kasten auf S. 3. 
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(79) Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass die fragliche Infrastruktur für die 
Erreichung der beabsichtigten Ziele sowohl notwendig als auch angemessen ist.  

iii)  Die mittelfristigen Perspektiven für die Nutzung der Infrastruktur, insbesondere der 
bestehenden, sind zufriedenstellend 

(80) Aufgrund seiner Lage nahe der deutschen Hauptstadt mit 3,4 Mio. Einwohnern und mit 
einem Markt von rund 29 Millionen potenziellen Passagieren in seinem Einzugsgebiet 
sowie seiner Anbindung an die Straßeninfrastruktur verfügt der neue Flughafen über 
Wachstumspotenzial.  

(81) In den letzten Jahren stieg der Luftverkehr in Deutschland und in Europa beträchtlich 
an.  Allein im Zeitraum 1991 bis 2003 verdoppelte er sich in Europa nahezu.  Die 
Passagierzahlen stiegen von rund 555 Millionen (1991) auf rund 1,1 Milliarden (2003),  
was einem Wachstum um 98 % bzw. im Durchschnitt etwa 5,8 % pro Jahr entspricht. 
Dies spiegelt den Trend in Deutschland wider, wo die Nachfrage nach Flugreisen im 
gleichen Zeitraum um etwa 80 % zugenommen hat.  Nach der gesamtdeutschen 
Verkehrsprognose, die sich auf den Bundesverkehrswegeplan stützt, wird sich die Zahl 
der Passagiere in Deutschland von etwa 145 Millionen im Jahr 2003 auf etwa 255 
Millionen im Jahr 2015 erhöhen,  was einer Zuwachsrate von 75 % bzw. im 
Durchschnitt etwa 5 % pro Jahr entspricht.  

(82) Für den Flughafen BBI erwarten die deutschen Behörden von 2012 bis 2015 einen 
durchschnittlichen Passagierzuwachs von […]. Die deutschen Behörden gehen für das 
Jahr 2015 von […] Fluggästen und einer weiteren durchschnittlichen Steigerungsrate 
im Jahr von zwischen […]und […]aus. Dies steht mit den genannten Zahlen völlig in 
Einklang.  

(83) […] 

(84) Mittelfristig bietet der Flughafen BBI somit gute Perspektiven. 

iv)  Alle potenziellen Nutzer erhalten einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu 
der Infrastruktur 

(85) Alle potenziellen Nutzer (Luftverkehrs- und Luftfrachtunternehmen) werden auf 
gleichberechtigter Basis und diskriminierungsfrei Zugang zu der neuen Infrastruktur 
erhalten. Entgelte für die Infrastrukturnutzung werden gemäß einer globalen 
Luftverkehrsentgeltregelung erhoben. Die deutschen Behörden haben angegeben, dass  
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sie die EU-Rechtsvorschriften zu Entgelten im Luftverkehr und zu Zeitnischen 
entsprechend anwenden werden.  

(86) Angesichts dessen kann die Kommission schlussfolgern, dass alle potenziellen Nutzer 
einheitlichen und diskriminierungsfreien Zugang zu der Infrastruktur erhalten.  

v)  Die Entwicklung des Handelsverkehrs wird nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das 
dem gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft 

(87) Der Flughafen BBI wird 2012 rund […] Fluggäste abfertigen und in die Kategorie A 
fallen.  

(88) In der Region Berlin-Brandenburg gibt es nur einige wenige kleine 
Flughäfen/Flugplätze, wie Eberswalde-Finow und Cottbus-Drewitz. Diese Flughäfen 
oder Flugplätze können jedoch nur von Luftfahrzeugen mit einer Höchststartmasse 
unter 30 t genutzt werden. Da die allgemeine Luftfahrt und der Luftverkehr mit kleinen 
Flugzeugen nicht Hauptziel des Flughafens BBI ist, kann ein direkter Wettbewerb mit 
diesen Flughäfen/Flugplätzen grundsätzlich ausgeschlossen werden.  

(89) Nur die Flughäfen Dresden (rund 185 km entfernt) und Leipzig/Halle (rund 175 km) 
liegen im Einzugsgebiet des Flughafens BBI mit einem Radius von 200 km. Aufgrund 
der Entfernung dieser Flughäfen vom Flughafen BBI werden die Auswirkungen auf den 
Wettbewerb jedoch beschränkt sein.  

(90) Mit Blick auf andere Flughäfen des internationalen Luftverkehrs könnte der Flughafen 
BBI mit den Flughäfen Hamburg, Hannover und Prag konkurrieren. Die Entfernung 
zwischen diesen Flughäfen und dem Flughafen BBI beträgt aber rund 300 bis 350 km.   

(91) Der Flughafen BBI könnte auch mit anderen internationalen Drehkreuzen in 
Deutschland und Europa in Wettbewerb treten. Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass der Transitverkehr […]des gesamten Passagieraufkommens des Flughafens BBI 
ausmachen wird. Das Risiko der Wettbewerbsverfälschung ist daher begrenzt. Die 
Kommission hat auch keine schwerwiegenden wettbewerbsrechtlichen Probleme in 
Bezug auf andere Flughäfen in der EU festgestellt. 

(92) Die Beihilfeintensität wird höchstens 27 % betragen, dies unter der Annahme, dass das 
Bruttobeihilfeäquivalent der Kapitalerhöhungen ihrem Nennbetrag entspricht und die 
[…] zur öffentlichen Finanzierung der Investitionen, die nach Auffassung der deutschen 
Behörden hoheitlichen Bezug haben, vollständig als staatliche Beihilfe angesehen 
werden. Eine solche Beihilfeintensität kann für Vorhaben dieses Umfangs als 
akzeptabel angesehen werden.  

(93) Schließlich ist zu betonen, dass die Errichtung des Flughafens BBI drei bestehende 
Flughäfen ersetzen soll.  

(94) Auf dieser Grundlage kann die Kommission daher zu dem Schluss kommen, dass die 
Entwicklung des Handels nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das dem 
gemeinschaftlichen Interesse zuwiderläuft.  
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Schlussfolgerung 

(95) Die Kommission ist der Auffassung, dass der Beschluss der FBS-Gesellschafter, das 
Investitionsvorhaben BBI wie ausgeführt zu unterstützen, dem gemeinsamen Interesse 
nicht zuwiderläuft, und dass die in den Flughafen-Leitlinien von 2005 festgelegten fünf 
Kriterien im vorliegenden Fall erfüllt sind.  

5 ENTSCHEIDUNG 

Die Europäische Kommission hat daher beschlossen, gegen die Finanzierungsmaßnahmen der 
FBS-Gesellschafter keine Einwände zu erheben, da sie aufgrund von Artikel 87 Absatz 3 
Buchstabe c EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. 
 
Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die nicht offengelegt werden sollen, 
werden Sie gebeten, bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Schreibens einen mit Gründen versehenen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu stellen. 
Andernfalls geht die Kommission davon aus, dass Sie mit der Offenlegung der Angaben und 
mit der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses Schreibens in der verbindlichen 
Sprachfassung auf folgender Website einverstanden sind: 

 http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  

Der Antrag ist per Einschreiben oder Fax an folgende Anschrift zu richten: 

Europäische Kommission  
Generaldirektion Energie und Verkehr  
Direktion A, Referat A.2 
Rue Demot 28 
B-1049 BRÜSSEL 
Telefax: +322 29-64104 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 

 
Für die Kommission 

 

 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident der Kommission 

 

 


